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Bekanntmachung der Neufassung der 
Satzung für das Landesjugendamt Rheinland 

Vom 31. Januar 1991 

Die Landschaftsversammlung des Landschaftsverban­
des Rheinland hat aufgrund des § 70 Abs. 3 des Achten 
Buches des Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfe) 
- SGB VIII - vom 26. Juni 1990 (BGBI. I S. 1163). des § 9 
Abs. 2 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Sozialge­
setzhuches - Achtes Buch - Kinrler- und Jugendhilfe -
AG-KJHG - vom 12. Dezember 1990 (GV. NW. S. 664) i. V. 
mit den §§ 6 und 7 der Landschaftsverbandsordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen - LVerbü - in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. August 1984 (GV. NW. 
S. 544), geändert durch Gesetz vom 6. Oktober 1987 (GV. 
NW. S. 342), in ihrer Sitzung vorn 31. Januar 1991 folgende 
Neufassung der Satzung für das Landesjugendamt Rhein­
land beschlossen. Die Satzung für das Landesjugendamt 
Rheinland vorn 27. Mai 1974 (GV. NW. S. 242), geändert am 
16. Dezember 1974 (GV. NW. 1975 S. 7). wird aufgehoben. 

I. Landesjugendamt 

Gliederung 
Das Landesjugendamt besteht aus dem Landesju­
gendhilfeausschuß und der Verwaltung des Landes­
jugendamtes. 

2 Aufgaben 

2.1 Das Landesjugendamt ist Mittel- und Sammelpunkt 
von Erfahrungen und überörtlichen Bestrebungen 
auf dem Gebiete der Jugend- und Familienhilfe im 
Bereich des Landschaftsverbandes Rheinland. 

2.2 Das Landesjugendamt führt naUl Maßgabe 
- des Achten Buches des Sozialgesetzbuches (Kin­

der- und Jugendhilfe) vom 26. Juni 1990 - SGB 
VIII -, 

- des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Achten 
Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Ju­
gendhilfe - vom 12. Dezember 1990 - AG-KJHG-, 

- des Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Achten 
Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Ju­
gendhilfe - (Kindergartengesetz) vorn 21. Dezem­
ber 1971 - KgG-, 

- des Gesetzes über die Bewährungshilfe in der 
Fassung vorn 2. Februar 1968 - BewhG-, 

- der Landschaftsverbandsordnung in der Fassung 
vom 27. August 1984 - LVerbO-, 

- dieser Satzung, 
die Aufgaben des Landschaftsverbandes in der Ju­
gend- und Familienhilfe aus. 

2.3 Insbesondere hat es 

2.31 eine gleichmäßige Erfüllung dei' den Jugendämtern 
obliegenden Aufgaben zu sichern; 

2.32 die Jugendämter zu unterstützen und die Arbeit der 
Jugendämter und der Träger der freien Jugendhilfe 
anzuregen, zu fördern und zu koordinieren; 

2.33 die Jugendämter bei der Gewährung von Hilfe zur 
Erziehung nach den §§ 32 - 34 SGB VIII, insbesonde­
re bei der Auswahl einer Einrichtung oder der Ver­
mittlung einer Pflegeperson in schwierigen Einzel­
fällen zu beraten; 

2.34 die Aufgaben zum Schutz von Kindern und Jugend­
lichen in Einrichtungen (§§ 45 - 48 SGB VIII) und die 
Erteilung der Erlaubnis zur Übernahme von Pfleg­
schaften, Vormundschaften oder Beistandschaften 
durch einen rechtsfähigen Verein (§ 54 SGB VIII) als 
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr­
zunehmen (§ 15 AG-KJHG); 

2.35 die Aufgaben nach §§ 10, 16 - 18 KgG auszuführen; 

2.36 die Mitglieder der Ausschüsse für Bewährungsauf­
sicht gemäß § 6 Abs. 1 c-e und Abs. 3 BewG zu er­
nennen; 

2.37 Mitarbeiter in der Jugendhilfe fortzubilden. 

11. Landesjugendhilfeausschuß 

3 Aufgaben 

3.1 Der Landesjugendhilfeausschuß befaßt sich anre­
gend, fördernd und ggf. beschließend mit den Aufga­
ben des Landschaftsverbandes in der Jugend- und 
Familienhilfe (§ 10 AG-KJHG). Er ist zuständig für 
alle Angelegenheiten der Einrichtungen der Ju­
gendhilfe des Landschaftsverbandes. 

3.2 Er berät insbesondere über: 

3.21 Fachplanungen und Einzelprojekte, 

3.22 Haushaltsplan und Investitionsprogramm, 

3.23 Stellungnahme vor Bestellung (Wahl) des Leiters 
der Verwaltung des Landesjugendamtes. 

3.24 Stellungnahme zur Abgrenzung der Aufgaben des 
Landesjugendamtes von denen anderer Stellen der 
Verwaltung des Landschaftsverbandes. 

3.3 Er entscheidet über: 

3.31 Zuschüsse und Darlehen für Einrichtungen und 
Maßnahmen der Jugend- und Familienhilfe im 
Rahmen der von Bund, Land und von der Land­
schaftsversammlung bereitgestellten Mittel. Er 
kann die Entscheidung für bestimmte Zuschüsse 
und Darlehen oder bis zu einer bestimmten Bewil­
ligungssumme auf die Verwaltung des Landesju­
gendamtes übertragen und das Verfahren dafür nä­
her regeln. 

3.32 Richtlinien und Grundsätze für die 
3.321 Tätigkeit der Jugendämter und die Zusammenarbeit 

mit den Trägern der freien Jugendhilfe, 
3.322 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der 

Jugend- und Familienhilfe, 
3.333 die öffentliche Anerkennung von Trägern der freien 

Jugendhilfe gemäß § 25 Abs. 1 Ziff. 2 AG-KJHG, 
3.334 Grundsätze für die Wahrnehmung der Aufgaben des 

Landesjugendamtes, insbesondere gemäß Ziffern 
2.31 und 2.32. 

3.4 Vor jeder Entscheidung der Landschaftsversamm­
lung oder des Landschaftsausschusses zu Angele­
genheiten der Jugend- und Familienhilfe soll er ge­
hört werden. Er hat das Recht, dort Anträge zu stel­
len. 

3.5 Er nimmt zugleich die Aufgaben eines Fachaus­
schusses im Sinne der Landschaftsverbandsord­
nungwahr. 

4 Stimmberechtigte Mitglieder 

4.1 Dem Landesjugendhilfeausschuß gehören 20 
stimmberechtigte Mitglieder einschließlich des Vor­
sitzenden an. Für jedes Mitglied ist ein persönlicher 
Stellvertreter zu wählen oder zu ernennen. 

4.2 Die Landschaftsversammlung wählt 12 Mitglieder 
und deren Stellvertreter. Auf die Wahl ist § 16 der 
Geschäftsordnung der Landschaftsversammlung 
des Landschaftsverbandes Rheinland und ihrer 
Ausschüsse vom 15. Dezember 1986, zuletzt geändert 
durch Beschluß der Landschaftsversammlung 
Rheinland vom 31. Januar 1991, anzuwenden. Unter 
den Mitgliedern und deren Stellvertreter sollen sich 
befinden: 

4.21 Mitglieder der Landschaftsversammlung; 

4.22 Mitglieder von Jugendhilfeausschüssen im Gebiet 
des Landschaftsverbandes Rheinland; 

4.23 Männer und Frauen, die in der Jugendhilfe erfahren 
oder tätig sind. 

4.3 Die im Bezirk des Landschaftsverbandes wirkenden 
und anerkannten Träger der freien' Jugendhilfe 
schlagen weitere 16 Personen als stimmberechtigte 
Mitglieder und deren Stellvertreter vor. Aus diesen 
Vorschlägen ernennt die oberste Landesjugendbe­
hörde 8 stimmberechtigte Mitglieder und ihre Stell­
vertreter für die Wahlzeit der Landschaftsversamm­
lung nach Einholung einer Stellungnahme des 
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Landschaftsausschusses. Bei der Ernennung sind 
Vorschläge der Wohlfahrtsverbände und der Ju­
gendverbände entsprechend der Bedeutung ihrer 
Arbeit für die Jugendhilfe im Bezirk des Land­
sChaftsverbandes angemessen zu berücksichtigen. 

4.4 Die nach Ziffer 4.3 vorschlagsberechtigten Träger 
der freien Jugendhilfe werden vom Direktor des 
Landschaftsverbandes durch öffentliche Bekannt­
machung auf die Neubildung des Landesjugendhil­
feausschusses und ihr Vorschlagsrecht hingewiesen. 
Dabei ist eine Frist anzugeben, in der die Vorschlä­
ge eingegangen sein müssen. Die Frist beginnt mit 
dem Tage der Bekanntmachung und soll minde­
stens 1 Monat betragen. 

5 Beratende Mitglieder 

5.1 Dem Landesjugendhilfeausschuß gehören als bera­
tende Mitglieder an: 

5.11 der Direktor des Landschaftsverbandes oder sein 
Vertreter; 

5.12 der Leiter des Landesjugendamtes oder sein Vertre­
ter; 

5.13 ein Vertreter der Gesundheitsverwaltung, der von 
der obersten Landesgesundheitsbehörde bestellt 
wird: 

5.14 ein Richter oder Beamter der Justizverwaltung, der 
von der obersten Landesjustizbehörde bestellt wird; 

5.15 ein Vertreter der Schulverwaltung, der von der 
obersten Landesschulbehörde bestellt wird; 

5.16 ein Vertreter der Arbeitsverwaltung, der vom Präsi­
denten des Landesarbeitsamtes bestellt wird; 

5.17 je ein Vertreter der evangelischen und der katholi­
schen Kirche und der jüdischen Kultusgemeinde; 
sie werden von den zuständigen Stellen dieser Re­
ligionsgemeinschaften bestellt. 

5.2 Für jedes beratende Mitglied nach Ziffern 5.13 - 5.17 
ist ein persönlicher Stellvertreter zu bestellen. 

6 Voraussetzungen der Mitgliedschaft 

Alle Mitglieder einschließlich der Stellvertreter 
müssen die Voraussetzungen für die Wahl in eine 
örtliche Gemeindevertretung im Gebiet des Land­
schaftsverbandes Rheinland erfüllen. 

7 Ende der Mitgliedschaft, Ersatzmitglieder 

7.1 Die Mitgliedschaft im Landesjugendhilfeausschuß 
endet mit der Wahlzeit der Landschaftsversamm­
lung. Die Mitglieder und ihre Stellvertreter üben je­
doch ihre Tätigkeit nach Ablauf der Wahlzeit bis 
zum ersten Zusammentreten des neugebildeten 
LandeSjugendhilfeausschusses weiter aus. 

7.2 Mitgliedschaft und stellvertretende Mitgliedschaft 
erlöschen 

7.21 durch Verlust der Wählbarkeit zu einer örtlichen 
Gemeindevertretung im Gebiet des Landschaftsver­
bandes Rheinland; 

7.22 durch Niederlegung des Mandates; 

7.23 bei den Mitgliedern nach Ziffer 4.21 durch Ausschei­
den aus der Landschaftsversammlung; 

7.24 bei den Mitgliedern nach Ziffer 4.22 durch Ausschei­
den aus dem örtlichen Jugendhilfeausschuß. 

7.3 Scheidet ein Mitglied (Stellvertreter) aus, so ist ein 
Ersatzmitglied (Ersatzstellvertreter) für den Rest 
der Wahlzeit auf Vorschlag der Stelle, die das ausge­
schiedene Mitglied (Stellvertreter) vorgeschlagen 
hatte, zu wählen oder zu ernennen. Bis zur Wahl 
oder Ernennung werden die Rechte des ausgeschie­
denen Mitglieds vom stellvertretenden Mitglied aus­
geübt. 

8 Vorsitz 

Die stimmberechtigten Mitglieder wählen den Vor­
sitzenden des Landesjugendhilfeausschusses und 

seinen Stellvertreter aus den dem Landesjugendhil­
feausschuß angehörenden Mitgliedern der Land­
schaftsversammlung. 
Der Vorsitzende muß dem Landschaftsausschuß an­
gehören. 

9 Verfahren des Landesjugendhilfeausschusses 

9.1 Für das Verfahren gelten die Vorschriften der Ge­
schäftsordnung der Landschaftsversammlung des 
Landschaftsverbandes Rheinland und ihrer Aus­
schüsse entsprechend, soweit nicht in Bundes- oder 
Landesgesetzen oder in dieser Satzung abweichen­
de Bestimmungen für den Landesjugendhilfeaus­
schuß getroffen sind. 

9.2 Der Vorsitzende lädt zu den Sitzungen unter Anga­
be der Tagesordnung ein und leitet die Sitzung. 

9.3 Die Sitzungen des Landesjugendhilfeausschusses 
sind öffentlich, soweit nicht das Wohl der Allge­
meinheit, berechtigte Interessen einzelner Personen 
oder schutzbedürftiger Gruppen entgegenstehen. 

10 Unterausschüsse 

10.1 Der Landesjugendhilfeausschuß kann für einzelne 
Aufgaben des Landesjugendamtes beratende Unter­
ausschüsse aus seinen Mitgliedern bilden. 

10.2 Die Unterausschüsse wählen den Vorsitzenden und 
seinen Stellvertreter, falls nicht der Landesjugend­
hilfeausschuß den Vorsitzenden gewählt hat. 

10.3 Alle Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses 
erhalten die Niederschriften über die Sitzungen der 
Unterausschüsse. 

10.4 Im übrigen gilt das Verfahren gemäß Ziffer 9 ent­
sprechend. 

111. Die Verwaltung des Landesjugendamtes 

11 Organisation, Aufgaben 

11.1 Die Verwaltung des Landesjugendamtes ist eine 
Abteilung innerhalb der Verwaltung des Land­
schaftsverbandes Rheinland_ Sie wird durch einen 
Landesrat geleitet. 

11.2 Der Leiter der Verwaltung des LandeSjugendamtes 
führt die laufenden Geschäfte des Landesjugend­
amtes. Er bereitet die Beschlüsse des Landesju­
gendhilfeausschusses vor und führt sie aus. Er un­
terrichtet den Vorsitzenden des Landesjugendhilfe­
ausschusses über alle wichtigen Angelegenheiten 
der Verwaltung des Landesjugendamtes. 

11.3 Leitende Funktionen des Landesjugendamtes sollen 
in der Regel nur Fachkräften übertragen werden. 

12 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma­
chung in Kraft. 

Der Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung Rheinland 

Dr. Wilhelm 

Bähren Klien 

Schriftführer der Landschaftsversammlung Rheinland 

Die vorstehende Neufassung der Satzung für das Lan­
desjugendamt wird gemäß § 6 Abs. 2 Landschaftsver­
bandsordnung in der z. Zt. geltenden Fassung bekanntge­
macht. 

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach Ab­
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel­
tend gemacht werden, es sei denn, 
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
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- die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be­
kanntgemacht worden, 

- der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be­
schluß der Landschaftsversammlung beanstandet oder 

- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver­
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Köln, den 21. Februar 1991 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

Dr. Fuchs 

- GV. NW.1991 S. 190. 

Satzung 
des Landschaftsverbandes Rheinland 
über die Zuweisung von Mitteln der 

Ausgleichsabgabe nach dem 
Schwerbehindertengesetz an die örtlichen 

FürsorgesteIlen bei den Kreisen, kreisfreien 
und kreisangehörigen Städten im Rheinland 

für das Haushaltsjahr 1991 
(Ausgleichsabgabesatzung 1991) 

Vom 31. Januar 1991 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d) der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein­
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. August 1984 (GV. NW. S. 544), zuletzt geändert durch 
Artikel 11 des Rechtsbereinigungsgesetzes 1987 für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GV. NW. S. 342), in Verbin­
dung mit § 11 des Gesetzes zur Durchführung der Kriegs­
opferfürsorge und des Schwerbehindertengesetzes 
(DG-KOFSchwbG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. November 1987 (GV. NW. S. 401) beschließt die 
Landschaftsversammlung Rheinland folgende Satzung: 

§ 1 

Den örtlichen FürsorgesteIlen bei den Kreisen, kreis­
freien und kreisangehörigen Städten im Rheinland wird 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 31 Abs. 1 Ziffer 3 des 
Schwerbehindertengesetzes (in der Fassung der Bekannt­
machung vom 26. August 1986 - BGBL I S. 1421) in Verbin­
c:t.ung mit § 1 Abs. 1 Ziffern 4 und 6 der Verordnung zur 
Ubertragung von Aufgaben und Befugnissen nach dem 
SChwerbehindertengesetz vom 31. Januar 1989 (GV. NW. 
S. 78), für das Jahr 1991 46,19 v. H. des Aufkommens an 
Ausgleichsabgabe zugewiesen. 

§2 

Aufkommen an Ausgleichsabgabe im Sinne dieser Sat­
zung ist der von der Hauptfürsorgestelle Köln im Jahr 
1989 vereinnahmte Gesamtbetrag der Ausgleichsabgabe 
unter Berücksichtigung des für 1989 durchgeführten Fi­
nanzausgleichs zwischen den Hauptfürsorgestellen und 

der Abführung des dem Ausgleichsfonds beim Bundesmi­
nister für Arbeit und Sozialordnung zustehenden Anteils. 

§3 

Die Aufteilung der Mittel auf die örtlichen FürsorgesteI­
len erfolgt auf der Grundlage der Zahlen der in den jewei­
ligen Kreisen, kreisfreien und kreisangehörigen Städten 
am 31. Mai 1990 wohnenden Schwerbehinderten im Ar­
beitsleben. 

§4 

Die HauptfürsorgesteIle kann einzelnen örtlichen Für­
sorgestellen zur Durchführung ihrer Aufgaben über die 
ihnen gemäß § 1 zugewiesenen Beträge hinaus weitere 
Mittel 

aus im Vorjahr nicht verwendeter Ausgleichsabgabe der 
FürsorgesteIlen 
und, soweit erforderlich, darüber hinaus bis zu einem 
Betrag in Höhe von 40 v. H. des Gesamtbetrages nach 
§ 1 

zur Verfügung stellen. 

§5 

Diese Satzung gilt für das Haushaltsjahr 1991. 

Der Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung Rheinland 

Dr. Wilhelm 

Bähren Klien 

Schriftführer der Landschaftsversammlung Rheinland 

Die vorstehende Änderung der Ausgleichsabgabesat­
zung des Landschaftsverbandes Rheinland wird gemäß § 6 
Abs. 2 der Landschaftsverbandsordnung in der zur Zeit 
geltenden Fassung bekanntgemacht. 

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach Ab­
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel­
tend gemacht werden, es sei denn, 

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be­
kanntgemacht worden, 

- der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be­
schluß der Landschaftsversammlung beanstandet oder 
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver­
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Köln, den 21. Februar 1991 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

Dr.Fuchs 
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Einzelpreis dieser Nummer 1,85 DM 
zuzüg!. Porto· und Versandkosten 

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt fur 
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 100. Tel. (0211) 9682/238 (8.00--12.30 Uhr), 4000 DiLsseldorf 1 

Bezugspreis halbjährhch 47,50 DM (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 95,- DM (Kalenderjahr), zahlbar im voraus. Abbestellungen fiir Kalenderhalbjahresbezug 
mussen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10 .. für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen 

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Erscheinen anerkannt 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten. 
EinzelbesteIlungen: Grafenberger Allee 100. Tel. (0211) 9682/241. 4000 Düsseldorf 1 

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages - in welcher Form auch immer - bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schnfthcher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen. Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen möglichst 
innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Sagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkelten vorzubeugen 

Wenn nicht innerhalb von vIer Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachflchtlgung ergeht mcht 

Herausgeber: Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Haroldstraße 5, 4000 Dusseldorf I 
Herstellung und Vertrieb im Namen und fur Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 100. 4000 Dusseldorf 1 

Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel. Düsseldorf und Monchengladbach 
ISSN 0177-5359 


	Nordrhein-Westfalen Gesetz- und Verordnungsblatt 1991 Heftnummer 17 (Seite 189)

